
Dornbirner

Gemeinderlatt.
Erscheint jeden Sonntag. — Preis: ganzjährig K 2•— (mit Postversendung K 3•20), einzelne Nummern 10 h — Einschaltungenkosten 10 h der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags kostenfrei ins Gemeindeamt zu bringen.

Nr. 6. Sonntag, 9. Februar 1902. 33. Jahrg.

Kundmachungen. Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Das k. k. Bezirksgericht Abtheilung III. Feldkirch hat über

die am 25. October 1901 erhobene Beschuldigung des Armen¬
Am Dienstag den II. d. Mts. ist rathes durch Obmann Eugen Rüf in Dornbirn als Privat¬

kläger gegenVieh= und Krämermarkt. Redacteur Franz Müller
wegen Uebertretung des Art. III. 1,5 des Gesetzes vomKrämer, welche einen Marktstand wünschen, melden dies 15. October 1868 in Anwesenheit des genannten Vertretersim Gemeindeamte.
des Armenrathes in Dornbirn als Privatankläger und desBestimmungen für den Viehmarkt. Advocat Dr. Wimmer als Vertreter des Angeklagten nach der
heute durchgeführten Hauptverhandlung auf Grund des vomDas Rindvieh darf nur durch die mittlere, beim Gasthaus
Ankläger gestellten Antrages auf Gesetzanwendung und Aus¬zum Anker hinaufführende Zufahrtstraße (Rindergasse) auf= und

abgetrieben werden. spruch auf Veröffentlichung der Entscheidung nach Eintritt der
Rechtskraft binnen 8 Tagen auf der 1. Seite der betreffendenPferde, Ziegen und Schafe dürfen nur durch die beim
Nummer der Vorarlberger Landeszeitung, sowie auf AbdruckSpiegel'schen Haus in der Eisengasse zum Viehmarktplotze führende derselben im Vorarlberger Volksblatt und im Dornbirner Ge¬Straße (Rossmarktgasse) auf= und abgetrieben werden und meindeblatt auf Kosten des Verurtheilten zu Recht erkannt:

Schweine dürfen nur auf der beim Gasthaus zum Kreuz 1. Der Schlufssatz des in der Vorarlberger Landeszeitungauf den Schweinemarktplatz führenden Straße (Viehmarktgasse) vom 18 September 1901 Nr. 214 abgedruckten „Ein¬auf= und abgefahren werden. gesendet“ lautend:
Für jedes auf den Markt geführte Stück Vieh ist ein Schließlich sei bemerkt, dass der ganze Vorgang derStandgeld zu entrichten und zwar für: Behandlung im Armenrathe und Finanzausschusse per¬

Pferd 40 Heller, sönliche Feindseligkeit gegen den Spitalsarzt
Dr. Rhomberg zur Unterlage hatte, enthält den1 Rindvieh 20 Heller,
Thatbestand des Vergehens gegen die Sicherheit desSchwein, Schaf oder Ziege 10 Heller. Armenratbes in Dorndirn nach § 491 u. 493 R.=,G.=B.Für das Rindvieh ist das Standgeld beim Abtriebe, 2.
Franz Müller Redacteur in Bregenz ist schuldig durchfür die übrigen Thiere aber beim Auftriebe zu entrichten Herausgabe des angeführten Schlusssatzes des „Eingesendet“und wird ersucht das Geld bereit zu halten. in der von ihm redigierten Vorarlberger LandeszeitungNach dem Seuchengesetze vom 29. Februar 1880, Abs. 8 b, Nr. 214/1901 die pflichtgemäße Aufmerksamkeit verletztsowie der Statth.=Verordnung vom 2. Sept. 1891, Zl. 20 629 und dadurch die nach Punkt 5 strafbare Uebertretungmüssen auch im inländischen Verkehre für sämmtliches Rind¬ des Punkt 1 des Artikel III des Gesetzes v 15. Octobervieh, sowie für Schweine, welche auf den Markt ge¬ 1868 R. G. Bl. Nr. 142 begangen zu haben und wirdbracht werden, Viehpässe beigebracht werden. deshalb zur Geldstrafe von 70 (siebzig) Kronen, im

Die Viehpässe sind immer am Tage vor dem Viehmarkte Nichteinbringungsfalle zu 7 Tagen Arrest, sowie zu Tragungabzuholen, nachdem am Markttage zu diesem Zwecke keine der Kosten des Strafverfahrens und Vollzuges verurtheit.
Pässe mehr ausgestellt werden 3. Auch wird gemäß § 39 des Gesetzes vom 17. December

1862 R. G. B. Nr. 6/1863 erkannt: Vorstehende Ent¬Die Viehpässe sind an folgenden Stationen zu haben:
In Markt: scheidung ist nach Eintritt der Rechtskraft dinnen 8 Tagenbei Thierarzt Vonach, Riedgasse 15,

auf der 1. Seite der betreffenden Nr. der VorarlbergerMartin Thurnher, Gechelbach. Landeszeitung, sowie im Vorarlderger Volksblatt und im
Joh. Kaufmann Unterfallenberg, Dornbirner Gemeindeblatt auf Kosten des VerurtheiltenHatlerdorf: zu veröffentlichen.Mart. Mayer, Mittelfeldstraße 12.

Oberdorf: Feldkirch, am 11. December 1901. 350Gebhard Wehinger, Weppach. Elinski m. p., Schriftführer.Watzenegg: Josef Albrich, Watzenegg Ballmann m. p., Richter.
Kehlegg: Andr. Kaufmann, Kehlegg 15. Die Jahresrechnung der gewerblichen Fort¬Haselstauden: * Jos. Ant. Oelz, Mühlegasse. bildunsgsschule zu Dornbirn vom Jahre 1901 liegt der

„ Heilgereuthe:„ Johann Wirth. bestehenden Vorschrift gemäß von heute an durch 14 Tage zu
jedermanns Einsicht im Gemeindeamte Thür Nr. 3 auf.Dornbirn, am 9. Februar 1902.

Dornbirn am 9. Februar 1902.Der Stadtrath. Der Ausschuss der gewerbl. Fortbildungsschule.
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